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Liebe Mitb¿rgerinnen und Mitb¿rger! 

Wir hoffen, Sie sind gut und gesund 
in das neue Jahr 2024 gekommen. 
Das neue Jahr ist bereits wieder 
knapp zwei Monate alt, die Nªchte 
werden k¿rzer, die Tage entspre-
chend lªnger, was auch erkennbar 
positive Auswirkungen auf die Stim-
mungslage der Menschen hat.  

Im heute vorliegenden B¿rgerblattËl 
wollen wir Ihnen Informationen geben 
zu den Haushaltsberatungen in den 
Schulverbªnden sowie der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen. Enorme 
Anstrengungen liegen hier mit 
Schwerpunkt bei der Verwaltungsge-
meinschaft Gerzen, stemmt diese 
doch den gesamten Breitbandaus-
bau in den sieben Gemeinden. Die-
ses 27 Millionen-Projekt nimmt in 
2024 auch f¿r uns in der Verwal-
tungsgemeinschaft Gerzen volle 
Fahrt auf. Die ersten MaÇnahmen 
sind in der Flur bereits erkennbar mit 
dem Aufdecken der Grenzen, mar-
kiert durch kleine gelbe Stªbe. 

Aktuell bereiten wir auch die Haus-
haltsberatungen in den vier Mitglieds-
gemeinden unserer Verwaltungsge-
meinschaft vor. Hier stehen weitere 
groÇe Investitionen an.  

Um nur einige Highlights zu benen-
nen:  

In Aham laufen die Planungen f¿r 
den Dorfladen und die Heizzentrale 

auf Hochtouren, wªhrend der neue 
Kindergarten in Betrieb genommen 
wird.  

In Gerzen steht die Erweiterung der 
Klªranlage mit Anbindung der Druck-
leitung aus Lichtenhaag im Vorder-
grund, neben der ErschlieÇung des 
Gewerbegebietes und dem Beginn 
des Radwegebaus.  

In Krºning sind wir noch beschªftigt 
mit der Ausfinanzierung des Klªran-
lagenneubaus in Kirchberg und wol-
len in diesem Jahr auch den Radweg 
von Triendorf  entlang der Staatsstra-
Çe in Richtung Ruhmannsdorf umset-
zen.  

Schalkham bekommt ein neues Feu-
erwehrhaus in Leberskirchen und 
wird mit der Sanierung des S¿dfl¿-
gels des Klosters Johannesbrunn 
ebenfalls ein Millionen-Projekt umset-
zen.  

Die nªchste Ausgabe des B¿rger-
blattËls wird sich intensiv mit den In-
vestitionsmaÇnahmen in den Ge-
meinden beschªftigen. Spannend 
wird die Frage werden, ob und inwie-
weit der Landkreis Landshut seine 
Kreisumlage anheben muss. Der 
Bundesgesetzgeber hat die Kranken-
hausfinanzierung auf vºllig neue Bei-
ne gestellt, was erkennbar zu deutli-
chen Defiziten in der Krankenhausfi-
nanzierung f¿hren wird.  
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Ihre Ansprechpartner finden Sie stets  

auf der letzten Seite des B¿rgerblattËl. 
 

Fotos: VG Gerzen 

F¿r die Bildverºffentlichungen liegen  

die erforderlichen Zustimmungen vor. 
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Der Landkreis Landshut als Trª-
ger der Kliniken in Rottenburg, 
Landshut-Achdorf und Vils-
biburg wird hier mit einem ho-
hen, zweistelligen Millionenbe-
trag belastet werden. Da der 
Landkreis sich im Wesentlichen 
aus Zuwendungen des Freistaa-
tes Bayern und - noch wesent-
lich stªrker - aus der Kreisumla-
ge zu finanzieren hat, drohen 
hier deutliche Erhºhungen. Vo-
raussichtlich im kommenden 
Monat wird der Landkreis 
Landshut seinen Haushaltsï 
und Finanzplan verabschieden . 

Mal sehen, welche Belastungen 
auf uns als Gemeinden zukom-
men werden. Bereits heute ist 
klar, dass freiwillige Leistungen 
der Gemeinden auf absehbare 
Zeit nicht mehr mºglich sein 
werden. Die Pflichtaufgaben er-
fordern sªmtliche Finanzmittel. 
Erschwerend kommt hinzu, 
dass sich der Freistaat Bayern 
mit dem Gedanken trªgt, die 
staatliche Aufgabe Wªrmepla-
nung auf die Kommunen zu 
verlagern.  Hier sind wir nat¿r-
lich hochgradig aufmerksam, ob 
und inwieweit die Gegenfinan-

zierung - niedergelegt im so ge-
nannten Konnexitªtsprinzip - 
Anwendung finden wird.  

 

Liebe Mitb¿rgerinnen und Mit-

b¿rger, 

nun w¿nschen wir Ihnen viel 
SpaÇ beim Lesen. Wir hoffen 
Sie wieder gut informieren zu 
kºnnen und w¿nschen Ihnen f¿r 
dieses Jahr das Beste. 

 

Jens Herrnreiter 

1. B¿rgermeister 

Gemeinde Aham 

 

Johann Luger 

1. B¿rgermeister 

Gemeinde Gerzen 

 

Konrad Hartshauser 

1. B¿rgermeister 

Gemeinde Krºning 

 

Lorenz Fuchs 

1. B¿rgermeister 

Gemeinde Schalkham 

Ihre B¿rgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Gerzen 

Auf Grund Termin¿berschnei-
dungen findet das diesjªhrige 
Gerzener Volksfest bereits von 
Donnerstag, 18. April bis Sonn-
tag, 21. April 2024 statt. 

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Gerzen hat die Terminierung 
des Kathreinmarktes Gerzen 
auf den Zeitraum vom 21.11. bis 
22.11.2024 festgelegt. 

 

 

Vorank¿ndigung - Termine in der Gemeinde Gerzen 2024 

¥ffnungszeiten Rathaus seit 1. Februar 2024: 
 

Montag bis Freitag von 7:15 Uhr bis 12:30 Uhr 
Montag und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 

 
Dienstag, Mittwoch, Freitag nachmittags geschlossen. 

 
AuÇerhalb der Geschªftszeiten nur mit Terminvereinbarung! 
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Im Rahmen der Dezembersit-
zung 2023 des Gemeinderates 
der Gemeinde Gerzen wurden 
neben der Verleihung der Eh-
rentaler auch  zwei weitere Per-
sonen geehrt. 

Im Jahr 2023 wurden gleich vier 
Personen f¿r den Ehrentaler der 
Gemeinde Gerzen vorgeschla-
gen und vom Ehrentaleraus-
schuss auch so bestªtigt. 

Als besondere Auszeichnung 
f¿r ihre langjªhrigen Tªtigkeiten, 
ihr groÇes Engagement und die 

Verdienste um das gemeindli-
che Allgemeinwohl ¿berreichte       
1. B¿rgermeister Johann Luger 
den Ehrenthaler der Gemeinde 
Gerzen an  Brigitte RuÇ, Monika 
Mense, Josef Maier sowie Wil-
helm Bachmeier.  

Josef Rothenaigner, Gemeinde-
ratsmitglied der Gemeinde Ger-
zen, wurde f¿r sein langjªhriges 
Wirken in der Kommunalen 
Selbstverwaltung geehrt. 

Ebenso f¿hrte 1. B¿rgermeister 
Johann Luger bei den Ehrungen 

an, dass Erich Klinke aus Lich-
tenhaag im Herbst 2023 mit der 
Bayerischen Rettungsmedaille 
ausgezeichnet wurde.  

1. B¿rgermeister Johann Lu-
ger bedankt sich bei allen Ge-
ehrten f¿r ihr groÇes Engage-
ment und ihren herausragen-
den Einsatz und spricht hohe 
Anerkennung im Namen der 
Gemeinde Gerzen aus. 

Ehrungen der Gemeinde Gerzen  

An Gemeinderatsmitglied Josef Rothenaigner 
¿berreichte stellvertretend 1. B¿rgermeister     
Johann Luger eine Urkunde des Bayerischen 
Innenministers f¿r sein langjªhriges Wirken in 
der Kommunalen Selbstverwaltung.  

Auch im Namen des Landrates Peter Dreier 
sprach 1. B¿rgermeister Johann Luger f¿r seine 
geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus, zu-
sammen mit dem Wunsch auf weitere gute Zu-
sammenarbeit zum Gemeindewohl.  

Quelle: Bayerische Staatskanzlei 

Erich Klinke wurde im Herbst 2023 mit der       
Bayerischen Rettungsmedaille ausgezeichnet. 
Im Mªrz 2022 kam es in Aham in einer Chemiefab-
rik zu einem Feuer, bei dem ein Mitarbeiter Feuer 
fing. Erich Klinke eilte umgehend zur Hilfe und er-
stickte die Flammen. Ein Bericht hierzu erfolgte im 
Dezember-B¿rgerblattËl. 
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Mit groÇem Einsatz engagiert sich Brigitte RuÇ bei 
der Liedertafel Gerzen.  

Bereits im Alter von 12 Jahren half sie der damaligen 
Notenwartin. Seit 2006 hat Frau RuÇ das Amt der 
Kassiererin inne. GroÇen Einsatz und Hingabe zeigt 
sie seit vielen Jahren  vor allem bei der Vorbereitung 
und der Abwicklung von Konzerten. Die Organisati-
on f¿r den Plakatdruck sowie der Kartenvorverkauf 
bzw. den Verkauf vor Ort sind hier besonders erwªh-
nenswert. Nicht zuletzt ist sie stets Ansprechpartner 
f¿r das Publikum. 

Josef Maier, Monika Mense, Willhelm Bachmeier  und Brigitte RuÇ  

erhielten den Ehrentaler der Gemeinde Gerzen. 



 

www.gerzen.de 1 / Februar 2024  5 

AUS DEM RATHAUS 

Seit 1975 ist Josef Maier Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 
Lichtenhaag.  

Von 1991 bis 2018 war er als Zeugwart der Feuerwehr Lichten-
haag f¿r die Wartung und die Einsatzbereitschaft der Feuer-
wehrausstattung verantwortlich. Beim 125-jªhrigen Gr¿ndungs-
fest im Jahre 2004 war Herr Maier ein engagiertes und tatkrªfti-
ges Festausschussmitglied. Seit seinem 65. Lebensjahr ist Jo-
sef Maier passives Feuerwehrmitglied. 

Mit groÇem Einsatz engagiert sich Wilhelm Bachmei-
er beim TSV Gerzen.  

Bereits seit 1. Januar 1969 ist er aktives Mitglied beim 
TSV Gerzen. In den Jahren 1973, 1975 sowie von 
2008 bis 2010 war Herr Bachmeier Jugendbetreuer der 
Abteilung FuÇball. Seit Gr¿ndung der Abteilung Tennis 
hat er bei allen Aufbau-, Sanierungs- und Ausbauarbei-
ten tatkrªftig und mit groÇem Engagement mitgewirkt. 
Von 1989 bis 1994 sowie von 2009 bis 2022 war er 
ebenso Abteilungsleiter f¿r den Bereich Tennis. ¦ber 
seine offiziellen Funktionen beim TSV Gerzen war und 
ist Wilhelm Bachmeier bei allen kleinen und groÇen, oft 
mehrtªgigen Veranstaltungen, helfend aktiv. Auch bei 
Arbeiten am Sportgelªnde des TSVËs  packt er bis 
heute tatkrªftig mit an.  

Monika Mense wurde f¿r ihr Engagement beim Baye-
rischen Roten Kreuz geehrt.  

Bei ºffentlichen GroÇveranstaltungen ist Frau Mense 
mit der Bereitschaft Gerzen immer vor Ort. Seit 1994 
ist sie  aktives Mitglied der Bereitschaft Gerzen. Eben-
so hat sie seit 1997 das Amt  der stellvertretenden Be-
reitschaftsleitung inne. Frau Mense organisiert seit 
2007 federf¿hrend die Seniorenweihnachtsfeier mit der 
Gemeinde Gerzen. 
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Das Bayerische Landesamt 
f¿r Statistik in F¿rth bittet die 
B¿rgerinnen und  
B¿rger des Freistaats um ihre 
Unterst¿tzung und Mitarbeit 
bei der Erhebung  

 

 

 

In Bayern ï wie im gesamten 
Bundesgebiet ï hat der  
Mikrozensus 2024 begonnen. 
Das ist die grºÇte jªhrliche 
Haushaltsbefragung in 
Deutschland. Auf Basis der 
erhobenen Daten werden 
wichtige politische Entschei-
dungen getroffen, die alle 
B¿rgerinnen und B¿rger be-
treffen. Aus diesem Grund 
bittet das Bayerische Landes-
amt f¿r Statistik alle zufªllig 
ausgewªhlten Haushalte um 
ihre Unterst¿tzung. Von Janu-
ar bis Dezember wird etwa ein 
Prozent der Bevºlkerung 
stellvertretend f¿r alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
des Freistaats befragt. F¿r 
den ¿berwiegenden Teil der 
Fragen zu  
Themen wie Haushalt, Fami-
lie, Bildung, Beruf und Le-
bensunterhalt besteht nach 
dem Mikrozensusgesetz Aus-
kunftspflicht.  

F¿rth: Auch im Jahr 2024 findet 
der Mikrozensus statt. Der Be-
griff Mikrozensus bedeutet 
ĂKleine Volkszªhlungñ und be-
nennt eine gesetzlich verbindli-
che, reprªsentative Befragung 
von Haushalten in Deutschland. 
Die Erhebung wird seit 1957 
von den Statistischen  
 mtern des Bundes und der 

Lªnder gemeinschaftlich durch-
gef¿hrt. Es wird ein Prozent 
der Bevºlkerung stellvertre-
tend f¿r alle Einwohnerinnen 
und Einwohner des Landes zur 
wirtschaftlichen und sozialen 
Lage befragt. Neben dem 
Grundprogramm enthªlt das  
Frageprogramm des Mikrozen-
sus auch Fragen der EU-weit 
durchgef¿hrten Befragungen 
zur Arbeitsmarktbeteiligung 
(LFS), zu Einkommen und Le-
bensbedingungen (SILC) sowie 
zur Internetnutzung (IKT). Die 
Ergebnisse des Mikrozensus 
haben sich zu einer wichtigen 
Datenquelle entwickelt. Sie bil-
den die Grundlage f¿r politische 
Entscheidungen in Deutschland, 
aber auch auf europªischer 
Ebene. Neben der Politik nutzen 
auÇerdem Wirtschaft, Wissen-
schaft, Medien und die interes-
sierte ¥ffentlichkeit die Daten 
des Mikrozensus. 

In Bayern werden 60 000 zu-
fªllig ausgewªhlte Haushalte 
befragt 

Die Befragungen zum Mikrozen-
sus 2024 finden ganzjªhrig von 
Januar bis Dezember statt. In 
Bayern werden etwa 120 000 
Personen in rund 60 000 Haus-
halten befragt. Dabei  
bestimmt ein mathematisches 
Zufallsverfahren zunªchst, wel-
che Gebªude- bzw.  
Gebªudeteile f¿r die Teilnahme 
am Mikrozensus ausgewªhlt 
werden. In einem weiteren 
Schritt ¿bernehmen ehrenamt-
lich tªtige und geschulte Erhe-
bungsbeauftragte die Aufgabe,  
 

 

 

die zu befragenden Haushalte 
¿ber die Klingelschilder nament-
lich zu erfassen. Dabei kºnnen 
sie sich mittels eines Ausweises 
als Beauftragte des Bayeri-
schen Landesamts f¿r Statistik 
identifizieren.  

Um verlªssliche und reprªsen-
tative Ergebnisse gewªhrleisten 
zu kºnnen, besteht f¿r den 
¿berwiegenden Teil der Fragen 
nach dem Mikrozensusgesetz 
Auskunftspflicht. Zudem werden 
die Haushalte innerhalb von 
maximal f¿nf aufeinander fol-
genden Jahren bis zu viermal 
befragt. So kºnnen Verªnderun-
gen im Zeitverlauf nachvollzo-
gen und eine hohe Ergebnis-
qualitªt erreicht werden.  

Die ausgewªhlten Haushalte 
werden schriftlich informiert 

Die zufªllig ausgewªhlten Haus-
halte werden vom Bayerischen 
Landesamt f¿r Statistik schrift-
lich zur Teilnahme am Mikro-
zensus aufgefordert. Mit dem 
Schreiben werden sie ¿ber den 
Mikrozensus informiert und ge-
beten, die Fragen des Mikro-
zensus im Rahmen eines Tele-
foninterviews oder einer Online-
Befragung zu beantworten.  

Alle erhobenen Einzelangaben 
unterliegen der Geheimhaltung 
und dem Datenschutz und wer-
den weder an Dritte weitergege-
ben noch verºffentlicht. In der 
amtlichen Statistik  
werden die Einzelergebnisse zu 
aggregierten Landes- und Regi-
onalergebnissen zusammenge-
fasst. 

 

 

Bitte geben Sie Auskunft: ĂMikrozensus 2024ñ startet 

in Bayern ï 60 000 Haushalte werden befragt 
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Weitere Informationen: 

Ausf¿hrliche Informationen zum 
Mikrozensus finden Sie unter:  

https://www.statistik.bayern.de/s
tatistik/gebiet_bevoelkerung/mik
rozensus/index.html 

 

 

 

 

 

 

Ein Erklªrvideo erklªrt, was der 
Mikrozensus ist, wozu er durch-
gef¿hrt wird, wie die  
Haushalte zufªllig ausgewªhlt 
werden, warum sie mitmachen 
m¿ssen und was mit ihren Ant-
worten passiert:  

statis-
tik.bayern.de/mam/statistik/gebi
et_bevoelkerung/mikrozensus/v
3-statistischesbundesamt-
mikrozensus-de-ut.mp4 

 

 

 

Interessante Ergebnisse aus 
dem Mikrozensus finden Sie in 
der interaktiven  
StoryMap zum Thema Familie 
und Erwerbstªtigkeit im Zeit- 
und Regionalvergleich: 

s.bayern.de/storymap-pm  

 

 

 

 

Quelle: 
Bayerisches Landesamt f¿r Statistik 

Pressemitteilung vom 26. Januar 2024 

ILE Bina-Vils-Fotowettbewerb vom 01.03.2024 bis 31.07.2024 
 ĂMein Lieblingsplatz in der Region ILE Bina-Vils 

Schicken Sie uns ein Foto Ihres Lieblings-
platzes mit genauer Wegbeschreibung, 
Adresse und/oder Geodaten. Die drei 
schºnsten Fotos ihrer Lieblingsplªtze, die 
ºffentlich zugªnglich sind und sich in der 
Region ILE Bina-Vils befinden, werden mit 
jeweils 50,00 ú prªmiert. Die schºnsten 25 
Bilder werden auf der ILE Bina-Vils-
Website verºffentlicht. 

Machen Sie mit und werden zum Bot-
schafter unserer liebenswerten und 
reizvollen Heimat! 

Mehr Informationen zum Wettbewerb, Ab-
lauf und zum Bewerbungsformular finden 
Sie auf der Website der ILE Bina-Vils.  

Quelle Grafik: 

typneun Designagentur 

Sie leben in der Region ILE Bina-Vils?  
Wo ist Ihr Lieblingsplatz in der Region ILE Bina-Vils? 

https://bina-vils.de/ile-events-und-ile-aktionen/ 
fotowettbewerb-mein-lieblingsplatz 

-in-der-region-ile-bina-vils/ 

https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html
https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4
https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4
https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4
https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4
https://www.statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4
file:///C:/Users/bettina/AppData/Local/Temp/b33c8cf4-314a-4784-b7a4-cc7eeb48247c_Pressemitteilung%20und%20Logo.zip.47c/s.bayern.de/storymap-pm
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ILE Bina-Vils fºrdert 16 Projekte im ILE-Gebiet 

100.000 ú Fºrderung stehen 
der ILE Bina-Vils ¿ber das Re-
gionalbudget zur Fºrderung 
von Kleinprojekten zur Verf¿-
gung. ¦ber den ILE-Aufruf 
gingen 42 Projektanfragen bei 
der ILE Bina-Vils ein. Das Ent-
scheidungsgremium hat ge-
tagt: 16 Kleinprojekte wurden 
ausgewªhlt. 

Die ILE (Integrierte Lªndliche 
Entwicklung) Bina-Vils, ein Zu-
sammenschluss von 14 Ge-
meinden im s¿dlichen Landkreis 
Landshut, rief auch in diesem 
Jahr die B¿rger auf, Fºrderan-
fragen f¿r Kleinprojekte f¿r das 
Fºrderjahr 2024 einzureichen. 
Ziel der FºrdermaÇnahme ist 
es, die Region der ILE Bina-Vils 
als Lebens-, Arbeits-, Erho-
lungs- und Naturraum zu si-
chern und weiterzuentwickeln. 
Finanziert wird das Regional-
budget in Hºhe von insgesamt 
100.000,00 ú ¿ber das Amt f¿r 
Lªndliche Entwicklung und die 
Gemeinden der ILE Bina-Vils. 
Die Aufrufphase endete am 
12.12.2023. Dabei gingen bei 
der ILE Bina-Vils 42 Projektan-
fragen ein. 

Am 11.01.2024 tagte das Ent-
scheidungsgremium der ILE Bi-
na-Vils in Gerzen. Die Gremi-
umsmitglieder diskutierten und 
berieten sich intensiv zu jeder 
Projektanfrage. Der Zielerrei-
chungsgrad des Projekts in Be-
zug auf das Integrierte Lªndli-
che Entwicklungskonzept (ILEK) 
mit seinen acht Handlungsfel-
dern war dabei ein wichtiges 
Beurteilungskriterium. Die ¿ber 
eine Bewertungsmatrix ermittel-
te Gesamt-Punktezahl je Projekt 
ergab eine Rangfolge der Klein-

projekte und bestimmte damit 
die Projektauswahl. 

Folgende Projekte werden ¿ber 
das Regionalbudget der ILE Bi-
na-Vils mit max. bis zu 10.000 ú 
gefºrdert:  

¶ E-Ladestation f¿r E-Bikes, 
Gemeinde Krºning  

¶ Spielplatz Lichtenhaag, B¿r-
gerverein Lichtenhaag 

¶ Neuer Spielplatz am Vereins-
gelªnde, SV Neufraunhofen 

¶ Vorbereitung 3D-Parcours zur 
Bayerischen Landesmeister-
schaft Bogen 2024, SG Edel-
weiÇ Bodenkirchen e.V. 

¶ Balancierbalken f¿r Kneippan-
lage, Kneippverein Pauluszell 
e.V. 

¶ Veranstaltungszelte, Stadt 
Vilsbiburg, Stadtverwaltung 

¶ Kampagne zum Ehrenamt der 
FFW ĂMachen was wirklich 
zªhlt? Unbezahlbar!ñ, FFW 
Velden e.V. 

¶ B¿hnen und Veranstaltungs-
technik f¿r kulturelle Veran-
staltungen, MusicAndDance 
e.V., Gemeinde Krºning 

¶ Errichtung Spielplatz am 
Sportplatz, DJK Binabiburg 
1975 e.V. 

¶ Neubau eines Aufenthaltsrau-
mes mit Abstellraum am Ska-
tepark Geisenhausen, Markt 
Geisenhausen 

¶ BarfuÇpfad f¿r Kneippanlagen 
Velden, Markt Velden 

¶ Inklusionsprojekt Trommel-
workshop, Fºrderverein Haus 
Pater Viktrizius, Bonbruck 

¶ Outdoor-Trainingslandschaft, 
Gemeinde Vilsheim 

¶ Balkenmªher, BUND Natur-
schutz Ortsgruppe Oberes Bi-
natal 

¶ Bodenkirchen Social Innovati-
on Hub ï Engagiertes Land, 
Silicon Vilstal 

¶ Kidôs World Cup ï Integrative 
und Inklusive Sport- und Kul-
turtage f¿r Kinder und Ju-
gendliche in und um Vils-
biburg, Kidôs World Cup e.V. 

 

Mehr Informationen zum Regio-
nalbudget und den weiteren 
Projektanfragen finden Sie auf 
der Website der ILE Bina-Vils 
www.bina-vils.de. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktdaten ILE Bina-Vils 

Monika Wunderlich 

Regionalmanagerin 

ile-bina-vils@gerzen.de 

 08744 9604 - 43 

 

 

 

https://bina-vils.de/ 
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AUS DEM RATHAUS 

ĂHecken, Strªucher und Bªu-
me wachsen im Laufe des 
Jahres stark, deshalb sollten 
sie fr¿hzeitig zur¿ckgeschnit-
ten werden. Warum? Seitlich 
wuchernde Hecken und ¿ber-
hªngende Zweige und  ste 
an Geh- und Radwegen sowie 
Fahrbahnen kºnnen FuÇgªn-
ger, Radfahrer und Fahrzeuge 
gefªhrden. Ebenso verhindert 
¦berwuchs im Einm¿ndungs- 
und Kreuzungsbereich oft die 
Sicht auf den Verkehr und 
f¿hrt vielfach zu Unfªllen. 
Dies muss nicht seiné  

Alle Haus- und Grundst¿cks-
besitzer informieren wir des-
halb ¿ber ihre 
ĂVerkehrssicherungspflicht 
bei Anpflanzungenñ an ºffent-
lichen StraÇen und Wegen. 

 

Rein vorsorglich sei diesbez¿g-
lich auch eine evtl. Schadens-
haftung bei Unfªllen durch ver-
kehrsbehindernden Bewuchs 
erwªhnt. 

Die Verpflichtung, o. g. Anpflan-
zungen bis auf die Grundst¿cks-
grenze zur¿ckzuschneiden, ist 
im Bayerischen StraÇen- und 
Wegegesetzes (BayStrWG), 
Art. 29 Abs. 2 geregelt: Dem-
nach sind Anpflanzungen aller 
Art, soweit sie die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs 
beeintrªchtigen kºnnenñ, verbo-
ten.  

Der ¦berhang von Anpflanzun-
gen stellt ¿berdies auch eine 
Verkehrsgefªhrdung gemªÇ 
StraÇenverkehrsordnung 
(StVO) dar: Demnach ist es ge-
mªÇ Ä 32 Abs. 1 der StVO ver-
boten, die StraÇe zu beschmut-
zen oder zu benetzen oder Ge-

genstªnde auf StraÇen zu brin-
gen oder dort liegen zu lassen, 
wenn dadurch der Verkehr ge-
fªhrdet oder erschwert werden 
kann. Wer f¿r solche verkehrs-
widrigen Zustªnde verantwort-
lich ist, hat diese unverz¿glich 
zu beseitigen. 

In diesem Zusammenhang 
wollen wir Sie auch ¿ber das 
freizuhaltende sog. 
ĂLichtraumprofilñ ¿ber Geh- 
und Radwegen sowie Fahr-
bahnen informieren. 

Als ĂLichtraumprofilñ wird eine 
definierte Umgrenzungslinie be-
zeichnet, die meist f¿r die senk-
rechte Querebene eines Fahr-
weges bestimmt wird. Aus 
Gr¿nden der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs muss 
das Lichtraumprofil der ºffentli-
chen Verkehrsflªchen frei und 
sauber gehalten werden.  

Freischneiden von ºffentlichen Verkehrsflªchen 

Hecken, Strªucher und Bªume rechtzeitig zur¿ckschneiden 

Verkehrssicherungspflicht bei Anpflanzungen gemªÇ  

Bay. StraÇen- und Wegegesetz (BayStrWG) und StraÇenverkehrsordnung (StVO) 
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AUS DEM RATHAUS 

Zusammenfassung zur 
ĂVerkehrssicherungspflicht 
bei Anpflanzungenñ: 

a. ¦ber die Fahrbahn ragende 
 ste und Zweige von Baum-
kronen oder Strªuchern sind 
so zur¿ckzuschneiden, dass 
der Luftraum ¿ber der StraÇe 
mit einer lichten Hºhe von 
4,50 m ¿ber der Fahrbahn 
und den StraÇenbanketten 
freigehalten wird. Dies stellt 
eine Durchfahrtshºhe f¿r 
LKWôs bzw. auch Rettungs-
fahrzeugen von 4,50 m si-
cher. 

b. ¦ber Geh- und Radwegen 
sind Hecken, Strªucher und 
Bªume mit einer lichten Hºhe 
von 2,50 m ¿ber den Wegen 
auszuschneiden. 

c. Seitlich m¿ssen Anpflanzun-
gen mindestens 50 cm Ab-
stand zum Fahrbahnrand ha-
ben: -> Schneiden Sie des-
halb alle seitlichen Bepflan-
zungen an Geh- und Radwe-
gen sowie StraÇen bis zu ih-
rer Grundst¿cksgrenze zu-
r¿ck. Vor allem bei Hecken 
sind regelmªÇige und ausrei-
chende R¿ckschnittmaÇnah-
men unerlªsslich, um die An-
pflanzung ¿ber Jahre hinweg 
auf Grundst¿cksgrenze zu 
halten und somit einen spªte-
ren Schnitt in den Bestand 
der Hecke zu vermeiden. 

d. An StraÇeneinm¿ndungen 
und ïkreuzungen m¿ssen 
Anpflanzungen aller Art ge-
mªÇ BayStrWG stets so nie-
der gehalten werden, dass 
sie nicht die ĂSicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrsñ 
beeintrªchtigen. Um eine 
ausreichende ¦bersicht im 
ĂSichtdreieckñ f¿r die Ver-
kehrsteilnehmer zu gewªhr-
leisten, gilt daher: Gibt es f¿r 
Ihr Grundst¿ck keinen Be-
bauungsplan, der ein indivi-
duelles Sichtdreieck vorgibt, 
sollte die Bepflanzung an der 
Grundst¿cksgrenze ï im Be-
reich von StraÇeneinm¿ndun-
gen und StraÇenkreuzungen 
ï auf maximal 0,8 m Hºhe 
zur¿ckgeschnitten werden.  

e. AuÇerdem ist sorgfªltig da-
rauf zu achten, dass Ver-
kehrszeichen, Verkehrsspie-
gel und StraÇenleuchten 
nicht durch Anpflanzungen 
verdeckt werden. Die An-
pflanzungen sind so zur¿ck-
zuschneiden, dass die Ver-
kehrszeichen von den Ver-
kehrsteilnehmern stªndig oh-
ne Sehbeeintrªchtigungen 
wahrgenommen werden kºn-
nen. 

f. Beachten Sie schon vor dem 
Anpflanzen, welches AusmaÇ 
Strªucher, Bªume und He-
cken im Laufe der Zeit an-
nehmen kºnnen. Halten Sie 

ausreichend Abstand zur 
Grundst¿cksgrenze und ent-
scheiden Sie sich f¿r 
schwach wachsende Pflan-
zen. 

g. Denken Sie auch an die 
Sichtbarkeit Ihrer Haus-
nummer: Das Hausnum-
mern-Schild muss von der 
StraÇe aus deutlich sichtbar 
sein. Die Sichtbarkeit darf 
nicht durch Bªume, Strªu-
cher, Vorbauten, Schilder o-
der Schutzdªcher usw. behin-
dert werden. Etwaige Behin-
derungen (z.B. durch ranken-
de Pflanzen) hat der Eigent¿-
mer auf eigene Kosten zu be-
seitigen. Vor allem: Im Ernst-
fall kann dies f¿r Rettungs-
fahrzeuge, Feuerwehr oder 
Polizei wichtig sein und Ihnen 
im Notfall wertvolle Zeit ret-
ten. 

GemªÇ der Bayerischen Pflan-
zenabfall-Verordnung ist die 
Entsorgung von Gartenabfªllen, 
aber auch Abfªllen aus der 
Landwirtschaft und erwerbsmª-
Çigem Gartenbau auÇerhalb 
daf¿r zugelassener Anlagen 
verboten. Zuwiderhandlungen 
kºnnen mit hohen BuÇgeldern 
geahndet, das Entfernen bereits 
im Wald lagernden Materials 
verlangt werden. 

Wohin mit Hecken-, Rasen- und 
Strauchschnitt? 

Das Schneiden oder Roden von 
Hecken, Bªumen und Strªu-
chern kann laut Bundesnatur-
schutzgesetz im Herbst und 
Winter vom 1. Oktober bis 1. 
Mªrz erledigt werden. AuÇer-
halb dieses Zeitraumes darf aus 
Vogelschutzgr¿nden kein Ge-
hºlz gerodet oder geschnitten 

werden. F¿r den Fall, dass auf 
dem eigenen Gartengrundst¿ck 
kein Platz f¿r die nat¿rliche Ver-
rottung des anfallenden Materi-
als zur Verf¿gung steht, m¿ssen 
die ºffentlichen Kompostanla-
gen bzw. Wertstoffhºfe der 
Kommunen genutzt werden. 

Quelle: AELF Landau a. d. Isar-

Pfarrkirchen, Kleiner Waldbote 2/2023 

Abfªlle d¿rfen nicht im Wald abgelagert werden  


